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Die Wiedereinführung der Pendlerpauschale nützt den meisten Arbeitnehmern nichts – so ist jetzt von mehreren Seiten zu hören. Warum gab es dazu soviel Aufregung und trifft dies tatsächlich zu? 

Presseinformation

Es ist kein Zufall, dass eine Woche vor der mündlichen Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auch für den Erhalt der bestehenden Regelung mobil gemacht wird. Das Bundesfinanzministerium tituliert den Streit um die Pendlerpauschale mit „Viel Lärm um nichts“ und auf der Internetseite der ARD-Sendung plus-minus steht, dass der Streit um die Pendlerpauschale die Diskussion nicht wert sei. Harte Worte, als ob es um Peanuts ginge. Die betroffenen Pendler werden das anders sehen. Und wenn es tatsächlich um nichts ginge, würde der Bundesfinanzminister nicht so hartnäckig um den Erhalt der Kürzung kämpfen. Soll sie doch pro Jahr 2,5 Milliarden Euro mehr Steuerereinnahmen bescheren.  

Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine setzt sich nachfolgend mit den Argumenten auseinander und belegt die Ausführungen mit Zahlen. 

1.  Die Rückkehr zur alten Pendlerpauschale würde den meisten Arbeitnehmern nichts nützen, 58 Prozent hätten davon keinen Vorteil (plus-minus). 

Nach Angaben der Bundesregierung sind genau umgekehrt 58 Prozent aller Steuerfälle von der Kürzung der Pendlerpauschale betroffen. Wer irrt hier? 

Aber unabhängig vom Prozentsatz: Die seit 2007 geltende Gesetzesänderung belastet natürlich nur die Arbeitnehmer, die zur Arbeit pendeln und mit den Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag überschreiten. Das sind immerhin mehr als 15 Millionen Steuerzahler. Die Streichung bei der Pendlerpauschale zur Sanierung der Staatsfinanzen bedeutet für sie eine Sondersteuer. Jetzt im Umkehrschluss eine Korrektur deshalb abzulehnen, weil davon nicht alle Arbeitnehmer profitieren würden, ist grotesk. 


2.  Bis 14 Kilometer Entfernung zur Arbeit erhielten Pendler auch bei der alten Regelung keinen Steuervorteil 

Die Aussage trifft nur für Arbeitnehmern zu, die keine anderen beruflich bedingten Aufwendungen haben. Grund ist die Anrechnung der Fahrtkosten auf den Arbeitnehmer-Pauschbetrag, eine Begünstigung, die nach dem Subventionsbericht der Bundesregierung dem Staat jährlich 3,5 Milliarden Euro kostet. Den Werbungskostenpauschbetrag erhält auch der Arbeitnehmer, der gar keine beruflich bedingten Kosten hat. Er wird steuerlich gleichgestellt mit dem Pendler, der 14 Kilometer zur Arbeit fährt. 

Seit 2007 kommen weitere 20 Kilometer dazu, die seitdem nicht mehr zählen. 
Die Wahrheit sind deshalb 34 Kilometer, die für viele Pendler nicht mehr zu einer Steuerentlastung führen. Sie werden steuerlich gleich gestellt mit denen, die keine Kosten haben oder diese vom Arbeitgeber erstattet bekommen. 

3. Geringverdiener sind von der Kürzung der Entfernungspauschale gar nicht betroffen, eine Wiedereinführung würde ihnen folglich auch nichts nützen

Nach der Einkommensteuerstatistik haben vor Kürzung der Pendlerpauschale 2 Millionen Steuerpflichtige mit einem Bruttolohn bis höchstens 20 000 Euro Fahrtkosten zur Arbeit steuerlich geltend gemacht. Nach Berechnungen des NVL verbleiben Arbeitnehmern bei diesem Verdienst nach Abzug der Steuern, Sozialausgaben, der tatsächlichen Aufwendungen für Fahrten zur Arbeit und für die Wohnung ein verfügbares Einkommen in der Nähe oder sogar unterhalb des Sozialhilfeniveaus. Sie pendeln zu Harz IV, wie der Focus treffend titelte. 


4. Die Pendlerpauschale begünstigt vor allem Besserverdienende: 

- Sie haben mehr vom Steuervorteil – 
Bezieher höherer Einkommen haben höhere Steuersätze. Sie zahlen nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zu ihrem Einkommen mehr Steuern. Berufliche und andere absetzbare Aufwendungen bewirken deshalb bei ihnen auch eine höhere Steuerersparnis als bei niedrigerem Einkommen und Steuersätzen. Wer dies abschaffen will, muss einen festen Steuertarif einführen. Der würde aber Geringverdiener mehr belasten. 

Um ungerechtfertigte Steuervorteile zu vermeiden, kann die Absetzbarkeit der Kosten in der Höhe auch begrenzt werden. Deshalb können nicht die tatsächlichen Kosten abgesetzt werden, sondern nur ein fester Kilometersatz, egal, welches Transportmittel und welchen PKW man nutzt. 


- Besserverdienende fahren weiter, weil sie es sich leisten können, woanders zu wohnen – 

Die Statistik straft dieser Aussage Lügen. Tatsächlich ist bei Arbeitnehmern mit Bruttolöhnen zwischen 20 000 und 40 000 Euro der Anteil der Fahrtkosten an Ihren Werbungskosten am größten und nimmt bei höheren Einkommen deutlich ab. Selbst bei Arbeitnehmern mit 10 000 bis 20 000 Euro Jahresbrutto ist der Anteil der Fahrtkosten höher als bei denen zwischen 
40 000 und 50 000 Euro. Deshalb sind Arbeitnehmer mit mittlerem Einkommen von der Kürzung am meisten betroffen. Auch das führt dazu, dass die Mittelschicht immer mehr belastet wird. 

Nach Auffassung des NVL sprechen deshalb nicht nur verfassungsrechtliche, sondern auch politische Gründe für eine Rücknahme der Kürzung der Entfernungspauschale. 
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